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und versilberte Spornen und Zügel untersagt. Für Kost, Klei¬

dung oder andere Bedürfnisse soll durchaus kein Geld dem

Einzelnen verabfolgt oder dafür Einkünfte zugewiesen werden;

eine derartige bisherige Gepflogenheit ist sofort abzustellen.

Legate und Geschenke an Einzelne sind dem gemeinsamen Ge¬

brauche zuzuweisen. 17. Diebe und Raufer (enormiter pereusso-
resj sind in andere Klöster zu versetzen. 18. Offizialen (Obedien-

liarii), die auf dreimalige Ermahnung hin sich nicht bessern, sind

von der Verwaltung zu entfernen. 19. Keinem Mönche sei es in
Anbetracht seines Amtes gestattet, ein eigenes Siegel zu führen,

bei Strafe der Amtsentsetzung. 20. Die einzelnen Offizialen
sollen die Rechnungsüberschüsse nach der Entscheidung des Abtes

an die gemeinsame Kasse abführen. 21. Priorate, Dechan¬

teien, Propsteien, Sakristei, Kämmerei, Siechhaus soll nur
feierlichen Prosessen anvertraut werden; Nichtprofessen, die bis¬

her selbe verwaltet haben, sollen, falls sie nicht Profeß ablegen

oder die höheren Weihen empfangen wollen,"") diese Verwal¬

tungen aufgeben müssen. 22. Abt und Prior sollen für die

Bedürfnisse der Brüder in Nahrung und Kleidung nach Maß¬

gabe der Vermöglichkeit des Ortes und der Zeitnmstände Sorge
tragen. Abt und Mönche sollen beim Ausgehen aus dem Kloster

und bei der Rückkehr den Segen empfangen. 23. Aebte und

Prioren, die bis zum ersten Tage des Kapitels am bestimmten

Orte nicht eintreffen, sollen alle Freitage bei Wasser und Brod
fasten und außer ihrer Chorstelle suspendirt fein 27) (extra stallum

sint semper suspensi), bis sie an den Ort des Kapitels kom¬

men, daselbst auf eigene, nicht gemeinsame Kosten sich verpflegen

und ihre Quote zu den gemeinsamen Auslagen vierfach
erlegen; die, welche nicht genügend sich entschuldigen, sollen zur

Zeit, die ihnen vom Kapitel anberaumt wird, erscheinen und

ihre Quote doppelt erlegen. 24. Die Aebte und Prioren
sollen nach dem Gutachten der Kapitelspräsidenten gemeinsame__ «

26
) Die Profeßablegung und der Empfang einer höheren Weihe

wird hier nicht disjunktiv, sondern kumulativ gefordert, wie dieses durch
viele andere Statuten erhärtet wird. So z. B. das 1. Statut des Kon¬
zils zu Mascon 1286.

27
) Das heißt, sie sind wohl znm Chor-, nicht aber zum Altardienste

zuzulassen.
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